






 

 

Zentrum unserer politischen Betrachtung rü-
cken, müssen wir auch Antworten darauf ge-
ben wie wir unsere Vorstellungen realisieren 
und finanzieren wollen. Dieser Gedanke soll 
ein Schwerpunkt der Arbeit der kommenden 
Juso-Legislatur sein.  

Wir wollen Antworten geben auf die Woh-
nungsnot im Bereich des sozialen Wohnungs-
baus der längst die Mieten aller Wohnungen 
in Hamburg steigen lässt. Gerade junge und 
sozialschwache Menschen werden mit die-
sem Mechanismus aus dem Wohnungsmarkt 
und damit aus Hamburg gedrängt. 

Wir brauchen eine wirklich „grüne“ Energie- 
und Umweltpolitik. Neben unserer zentralen 
Forderung „keinen Ausstieg aus dem Aus-
stieg“ müssen wir nachhaltige Konzepte erar-
beiten, gerade vor dem Hintergrund europa-
weiten Emissionshandels.  

Für einen nachhaltigen Zukunftsentwurf ge-
nügt es nicht allein darzustellen, was die ak-
tuelle Regierung alles falsch macht. Wenn die 
SPD 1 bei der Bürgerschaftswahl eine Re-
gierungsmehrheit erlangen möchte, muss sie 
den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Alter-
native anbieten. Die Aufgabe der Jusos wird 
es im nächsten Jahr sein, der Partei genau bei 
diesem Prozess zu unterstützen. Die Jusos ha-
ben sich mehr und mehr zu einem treibenden 
und unverzichtbaren Teil der Hamburger SPD 
entwickelt. Mit unserer tatkräftigen, aber 
auch konzeptionellen Unterstützung in allen 
Bereichen der politischen Arbeit wird ein Re-
gierungswechsel gelingen. Dazu wollen wir in 

der kommenden Legislatur die Grundsteine 
legen.  

Der Hamburger SPD-Landesverband hat eine 
Reihe inhaltlicher Landesparteitage geplant 
zu den Themen, „starkes und solidarische 
Hamburg“, „berufliche Bildung und Lehre“, 
„Zukunft Hafen Hamburg“ und „Wohnen und 
Stadtentwicklung“. Auf diesen Parteitagen 
soll die Grundlage für unser Regierungspro-
gramm gelegt werden. Wir als Juso-
Landesverband wollen uns an der Entwick-
lung dieser Programme rege beteiligen und 
unseren Teil dazu beitragen. Wir wollen ge-
hört werden und dabei sein, wenn es um un-
sere Zukunft geht! Wir wollen in der kom-
menden Legislatur eine Politik entwickeln, die 
sich nachhaltig an dem Menschen orientiert.  
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Das Modell der Arbeitskreise auf Landesebene 
bewährt sich mehr und mehr. Wir haben in-
zwischen zehn Arbeitskreise, die die wesentli-
chen politischen Bereiche abdecken. Nicht zu-
letzt haben wir dank der Arbeitskreise im letz-
ten Jahr auf unseren Landesdelegiertenkonfe-
renzen über vierzig Anträge beraten und be-
schlossen. Die Beteiligung innerhalb der AKs 
wächst stetig, die Leitung wird zuverlässig 
und gewissenhaft ausgeübt. Auch im nächs-
ten Jahr werden wir an diesem Konzept fest-
halten.  

Folgende Arbeitskreise werden wir auch im 
nächsten Jahr anbieten: 

 

AK Außen- und Sicherheitspolitik 

AK Bildung 

AK Datenschutz und Netzpolitik 

AK Energie und Umwelt 

AK Europa 

AK gegen Rechts 

AK Gesundheit und Soziales 

AK Kultur und Medien 

AK Nahost 

AK Wirtschaft und Finanzen 

 

 

Wir werden auch in der nächsten Legislatur 
drei LDKs abhalten. Neben der Wahl des Lan-
desvorstandes und der Bundesdelegierten 
steht hier vor allem die inhaltliche Arbeit im 
Vordergrund. Die Anträge der Arbeitskreise 
und der Landes-, Kreis- und Gruppenvorstan-
de werden hier beraten. Alle genannten Glie-
derungen sind dazu aufgerufen, hier ihre in-
haltlichen Vorstellungen einzubringen und 
die LDKs mit Leben zu füllen. 

In der Zeit zwischen den LDKs wird es ergän-
zend ein bis zwei LAAs geben. Dies ermöglicht 
einen kontinuierlichen Austausch zwischen 
den einzelnen Gliederungen der Jusos Ham-
burg, sowie die Möglichkeit, aktuelle Themen 
und Beschlüsse zu diskutieren.  

Der Landesvorstand wird wie gewohnt auch 
weiterhin einmal im Monat tagen. In der letz-
ten Wahlperiode haben wir den Landesvor-
stand noch weiter geöffnet und zu jeder Sit-
zung alle Jusos in Hamburg eingeladen. Wir 
werden daran anknüpfen, um die Vorstands-
arbeit so lebendig wie möglich zu gestalten 
und auch Neumitgliedern von Anfang an die 
Möglichkeit zu geben, aktiv in die Landesar-
beit einzusteigen. 

 

A r b e i t s k re i s e  ( A K s)  L a n d e s d el e g i e r t e n k o n f e r enz  ( L D K)  

L a n d e s a r b e i t s a u s s c h u s s  ( L A A )  

L a n d e s v o r s t a n d  ( LV )  

> >  U n s e r e  i n h a l t l i c h e  A r b e i t  < <  
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Darüber hinaus wird es auch im nächsten Jahr 
eine Vielzahl von inhaltlichen Veranstaltun-
gen geben. Wir werden uns besonders darum 
bemühen mit vielen Bürgerschaftsabgeordne-
ten in den Dialog zu treten, um unsere Vor-
stellungen noch stärker in die Fraktion und 
Partei einfließen zu lassen. 

 

 

Wir haben im letzten Jahr sehr viele Projekte 
mit anderen Organisationen gemeinsam 
durchgeführt. Das Europafestival , unse-
re alljährliche Demonstration „Hamburg ge-
gen Nazis“, die „KettenreAktion“ sind nur ei-
nige Beispiele. Dies werden wir fortsetzen. 
Wir Jusos sind in Hamburg hervorragend mit 
den Nicht-Parteiorganisationen (AStA, Schüle-
rInnenkammer, DGB-Jugend, JEF etc.) ver-
netzt und pflegen ein konstruktiven Umgang 
mit den anderen demokratischen Jugendver-
bänden. Dies ermöglicht eine Vielzahl von 
Großprojekten, die alleine nicht durchführbar 
wären und stärkt die Demokratie insgesamt. 

Aktuell werden wir uns mit vollem Einsatz an 
dem Bündnis „Die Schulverbesserer“ beteili-
gen, um einen Erfolg der Initiative „Wir wol-
len lernen“ zu verhindern. Auch „Hamburg 
gegen Nazis“ und der Europamarkt im nächs-
ten Jahr sind bereits fest im Terminkalender 
notiert. Im Dezember und Januar wird es er-
neut darum gehen gemeinsam mit unserer 
Hochschulgruppe an der Uni Hamburg dafür 
zu kämpfen, dass die erfolgreiche Arbeit des 
AStAs in den letzten Jahren, mit einer starken 
Beteiligung der Jusos, fortgesetzt werden 
kann. 

 

 

S o n s t i g es  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  a n d e r e n   
O r g a n i s a t i o n e n  

> >  U n s e r e  i n h a l t l i c h e  A r b e i t  < <  
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Bereits seit vielen Jahren pflegen wir eine 
stets aktuelle und moderne Homepage. Jedes 
Mitglied, aber auch jede/r Interessierte findet 
hier einen umfassenden Überblick über unse-
re Arbeit. Daneben sind wir auch seit dem 
letzten Jahr auf sämtlichen relevanten Web 
. Portalen vertreten. Es gibt die „Jusos 
Hamburg“ bei Facebook, im StudiVZ, bei Twit-
ter und unsere Photos bei Flickr. All diese Por-
tale pflegen wir fast täglich, um sie stets auf 
dem neusten Stand zu halten. 

Unsere digitalen JusoNews erscheinen inzwi-
schen monatlich. In kurzen Artikeln geben wir 
hier einen Rückblick auf durchgeführte Veran-
staltungen, weisen auf die wichtigsten Termi-
ne des nächsten Monats hin und nehmen 
Stellung zu aktuellen politischen Diskussio-
nen. Die JusoNews werden an alle Jusos per E-
Mail verschickt und sind im Internet abrufbar. 
Das Juso-Landesbüro freut sich über Artikel 
aus der Arbeit aller Gliederungen der Jusos 
Hamburg. 

In den kommenden Tagen erhaltet ihr unsere 
erste Hamburger Juso-Zeitung. Mit diesem 
Pilotprojekt wollen wir uns - über die 
JusoNews hinaus - intensiv mit einzelnen 
Themen beschäftigen und auch hier und da 
über den politischen Tellerrand hinaus schau-
en. Für dieses Projekt haben wir eine eigene 

Redaktion die vor kurzem ihre Arbeit aufge-
nommen hat. Wir hoffen sehr, dass dies eine 
weitere gelungen Ergänzung unseres Infor-
mationsangebotes darstellt. 

 

H o m e p a ge  |  I n te r n e t  

> >  U n s e r e  M i t g l i e d e r b e t r e u u n g  < <  
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   Seite : Aktenordner-Ablage, Pauline, PIXELIO 

Ein- bis zweimal pro Woche verschickt das Ju-
so-Landesbüro eine Infomail mit den wich-
tigsten Terminen der Woche. Auf einen Blick 
hat man hier alle relevanten Juso-
Veranstaltungen und mehr für die kommen-
de Woche. Alle Juso-Kreise und Juso-Gruppen 
sind dazu aufgerufen ihre Veranstaltungster-
mine ins Juso-Landesbüro zu mailen, damit 
sie ebenfalls weiteren Interessierten zugäng-
lich gemacht werden können. 

 

 

Zu besseren Betreuung der Neumitglieder ha-
ben wir zum Ende der Wahlperiode eine eige-
ne Juso-Mappe angefertigt. Ziel ist es, das je-
des Neumitglied zum Beginn seiner Mitglied-
schaft ein umfassendes Informationsangebot 
über unsere Arbeit erhält, sowie sämtliche 
Kontaktadressen. Des Weiteren werden wir 
11 eine groß angelegte Neumitgliederkam-
pagne starten, die hoffentlich an die äußerst 
erfolgreiche „Rot und Scharf“-Kampagne an-
knüpfen kann. Es gilt, die sehr positive Mit-
gliederentwicklung der letzten Jahre fortzu-
setzen. 

I n f o m a i l s  

> >  U n s e r e  M i t g l i e d e r b e t r e u u n g  < <  
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und zur Weiterleitung an den Juso-Bundeskongress 

beschlossen: 

 

Die Jusos öffnen – kulturelle Anschlussfähigkeit 

zurückgewinnen 

Nirgendwo hat die SPD bei der Bundestagswahl  stärker an Zustimmung eingebüßt als bei 

den jungen Wählern: Laut Infratest Dimap haben nur 1% der zwischen 1- jährigen und 1% 

der - jährigen WählerInnen uns SozialdemokratInnen ihre Stimme gegeben. Dies ist ein 

zugleich desaströses und schockierendes Ergebnis, welches insbesondere uns Jusos als Jugend-

organisation unserer Partei zu denken geben muss. Die Betrauung des Juso-Bundesverbands mit 

der alleinigen Verantwortung für den Jugendwahlkampf hat sich offensichtlich nicht 

ausgezahlt. Es gilt nun, die Gründe für dieses Versagen zu diskutieren und hieraus 

Konsequenzen zu ziehen. Trotz insgesamt mehrheitsfähiger Inhalte der Mutterpartei 

(Bürgerversicherung, Mindestlöhne, Abschaffung Studiengebühren etc.) ist es unserer 

Jugendwahlkampfführung nicht gelungen, junge Menschen von der Wahl der SPD zu 

überzeugen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum der Juso-Bundesverband zunehmend 

seine kulturelle Anschlussfähigkeit an die junge Generation verliert. Wir interpretieren dieses 

Ergebnis wie folgt: 

I. Die Jusos bilden die junge Generation nur unzureichend ab. Schon heute besteht der 

überwiegende Teil der JungsozialistInnen und Jungen SozialdemokratInnen fast aus-

schließlich aus Studierenden, was in vielen Fällen zu einer pseudo-akademischen 

Diskussionskultur führt, die für Azubis und junge ArbeitnehmerInnen unattraktiv ist. 

Eine stärkere Einbeziehung von Nicht-Studierenden würde jedoch einen Beitrag zu einer 

besseren „Erdung“ der vielfach abgehobenen und übertheoretischen Diskussionen 

innerhalb des Verbandes führen.  

II. Die Strategie der Bundesjusos, sich primär am äußeren Rand des linkskonservativen 

politischen Spektrums gemeinsam mit der Linkspartei zu positionieren ist nicht 

erfolgreich. Wir Jusos sollten uns deshalb in Zukunft verstärkt darum bemühen, junge 

Menschen dort abzuholen wo sie stehen und ihnen mit offenen Strukturen zu begegnen. 

Dazu gehören ergebnisorientierte Diskussionen, Schulungen und Arbeitskreise, aber 

auch Freizeitangebote. Vor allem aber muss jede politische Meinung innerhalb der 

Sozialdemokratie gehört und nicht von vornherein abgelehnt werden, weil sie nicht 

revolutionär genug ist. Die große Mehrheit der jungen Menschen hat heute einfach 

  

 

LDK Jusos Hamburg, 02. Mai 2010 
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keine Lust mehr auf Marx-Lesezirkel und Endlosdebatten über die Frage, ob es eigentlich 

„okay“ ist, wenn man sich über ein Tor der deutschen Nationalmannschaft freut. 

Solange die Jusos sich diesen links eingestellten jungen Menschen weiterhin 

verschließen, wird eine notwendige Öffnung und Integration der unter -jährigen nicht 

gelingen. 

III. Die Jusos vertreten linke Politik oftmals dogmatisch, mittelfixiert und opportunistisch. 

Es trägt nicht zum Vertrauensgewinn bei, wenn die Jusos innerhalb der SPD für Personen 

und Parteiprogramme stimmen, dann aber in den Verband ihrer Kritik und Skepsis freien 

Lauf lassen. Wir Jusos müssen stärker dem Eindruck entgegentreten, dass der Verband 

ein Sprungbrett karriereorientierter Jungfunktionäre ist, die an der einen Stelle links 

blinken um dann an anderer  Stelle rechts abzubiegen. Wir Jusos müssen unseren 

Anspruch auf pragmatische, d.h. tatsächlich umsetzbare und ernstgemeinte Politik, neu 

bekräftigen. Hierfür müssen wir wieder stärker bereit sein, über eine sich verändernde 

Gesellschaft und Ökonomie zu diskutieren und geeignete Wege zur Verwirklichung von 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu finden. Anstatt wie bisher auf Deutungsmuster 

und Instrumentarien der er Jahre zurückzufallen, sollten wir Jusos fortschrittliche 

linke Antworten auf die Probleme unserer Zeit finden.  

10



 
 

 
 

 

Die Landesdelegiertenkonferenz hat zur Weiterleitung an den Landesparteitag der SPD beraten und 

beschlossen: 

 

Fachkräftemangel in der Pflege beheben – Pflegenotstand 

abwenden 

Die Jusos Hamburg fordern den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg auf, nachfolgende 

Maßnahmen zu ergreifen um die Arbeitssituation im Pflegebereich zu verbessern, den 

Fachkräftemangel zu beheben und einen Pflegenotstand abzuwenden. 

1. Ein bundesweiter gesetzlicher Mindestlohn im Pflegesektor soll eingeführt werden. Dazu 

gehört auch ein gesetzlicher Mindestlohn für Auszubildende in angemessener Höhe. 

. Die Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss in den Pflegesätzen 

berücksichtigt werden. Dazu gehört eine angemessene konkurrenzneutrale Finanzierung 

der Ausbildungsplätze.  

. Der Personalschlüssel in der Pflege muss dem tatsächlichen Pflegebedarf angepasst und der 

Einsatz von Personalbemessungssystemen verbindlich geregelt werden. Der 

Stellenschlüssel muss auch für ambulante Pflegedienste gelten.   

. In Hamburg soll eine unabhängiges Institut zur Sicherung und Verbesserung der Qualität in 

der Pflege eingerichtet werden, die für Förderung, Regelung, Überwachung sowie Prüfung 

und Anerkennung der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung verantwortlich ist. Alle 

Pflegefachkräfte erhalten durch die Pflegekammer die Möglichkeit zur Supervision.   

. Es muss eine gesetzliche Verpflichtung auf Fort- und Weiterbildung in den Pflegeberufen 

geben, deren Kosten durch den Arbeitgeber getragen werden. Zur Umsetzung dieser Fort- 

und Weiterbildungspflicht fordern wir die Einführung eines zertifizierten 

Fortbildungssystems. 

. Die Ausbildungsstätten in der Pflege müssen verpflichtet werden, den Auszubildenden 

auch den Besuch in kostenlosen öffentlichen Pflegefachschulen zu ermöglichen.  

. Die Ausbildungsgänge sollen angepasst und modularisiert werden, um Personen 

unabhängig vom Schulabschluss den Zugang in die Pflegeberufe zu ermöglichen. Eine 

Ausbildung muss in Teilzeit möglich sein. 

. Die Öffnung der Ausbildungsgänge der Pflegeberufe für Hauptschülerinnen und 

Hauptschüler muss unbefristet weitergeführt werden. 
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Begründung 

Die Sicherung einer angemessenen Versorgung pflegebedürftiger Menschen ist eine 

unverzichtbare Aufgabe unseres Sozialsystems. Für die Jusos Hamburg stellt dies eine der 

Kernaufgaben des Staates dar, der angesichts des sich verschärfenden demographischen 

Wandels eine hohe Priorität eingeräumt werden muss. 

Im Zuge des demographischen Wandels wird sich die Zahl der pflegebedürftigen Menschen 

(gem. SGB XI) in Deutschland von , Millionen () auf geschätzte , Millionen im Jahr 

 erhöhen. In Hamburg waren laut der aktuellen Pflegestatistik () nach Maßgabe des 

SGB XI .1 Menschen pflegebedürftig, davon 1. in ambulanter und 1. in stationärer 

Pflege. Hinzu kommen 1.1 Pflegebedürftige, die zuhause privat versorgt werden und 

Pflegegeld empfangen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Erwerbstätigen im Pflegesektor stetig. Die 

Zahl der ausschließlich in der Pflege tätigen Kräfte lag  bei insgesamt . (1. 

ambulant, . stationär). Bis Ende 1 wird laut der Hamburgischen Pflegegesellschaft die 

Zahl der offenen Stellen im Hamburger Pflegesektor auf  anwachsen. Einem erhöhten Bedarf 

an Pflegekräften steht also ein sinkendes und zudem alterndes Potential an Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern entgegen. Verschärft wird diese Problematik durch eine anhaltend niedrige 

Berufswahlentscheidung von Jugendlichen für einen Pflegeberuf und einer hohen Fluktuation 

bei den Beschäftigten.  

Ursache dafür ist die geringe Attraktivität der Pflegeberufe durch körperliche und seelische 

Belastung, schlechte Entlohnung und einem zu niedrigem Stellenschlüssel. Dies gilt für die 

stationären Pflegeeinrichtungen wie Hospize, Alten- und Behindertenheime und in noch 

stärkerem Ausmaß für ambulante Pflegedienste. Ziel eines Maßnahmenpaketes zur 

Verhinderung eines Pflegenotstandes muss sein, die Attraktivität der Pflegeberufe zu 

verbessern und bestehende Hürden für die Berufswahl junger Menschen abzubauen. 

Mittelfristig soll so die Zahl der im Pflegebereich Beschäftigten deutlich erhöht und die 

Arbeitssituation der Beschäftigten verbessert werden.  

Die Jusos Hamburg erkennen die Leistung in der familiären und ehrenamtlichen Pflege an und 

unterstützen die Forderung nach stärkeren sozialen Netzwerken. Diese können die 

professionelle Pflege allerdings nicht ersetzen sondern nur ergänzen und unterstützen. Der 

Aussage des Sozialsenators Dietrich Wersich (CDU), wonach der Pflegebereich 

überprofessionalisiert sei und professionelle Pflege durch ehrenamtliche Helfer ersetzt werden 

müsse, ist daher nicht zu folgen. Eine solche Haltung ist angesichts der aktuellen Situation im 

Pflegebereich unverantwortlich und trägt nicht zur Lösung des Problems bei. 

Eine faire und leistungsgerechte Entlohnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 

Hamburger Pflegebetrieben ist ein zentraler Faktor für die Attraktivität der Pflegeberufe. Für die 
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Pflegekräfte der wenigen großen Träger wie z.B. Diakonisches Werk, AWO oder 

Pflegen&Wohnen bestehen Tarifverträge. Eine examinierte Pflegekraft der Diakonie in 

Hamburg erhält derzeit ein Einstiegsgehalt von monatlich . € brutto (1 € netto, Lst.Kl. 1, 

keine Kinder). Bei einer tariflich festgelegten Wochenarbeitszeit von  Std./Woche ergibt das 

einen Nettostundenlohn von , € für examinierte Fachkräfte. Für Auszubildende liegt die 

tarifliche Vergütung je nach Lehrjahr bei  bis  € brutto im Monat. Die Lohnhöhe ist ein 

bestimmender Faktor für die Berufswahlentscheidung. Die Erhöhung dieses Lohnsatzes 

erachten wir daher als unbedingt notwendig, zumal der Pflegeberuf eine hohe körperliche 

Belastung darstellt und mit einem hohen Maß an Verantwortung eine wichtige Aufgabe in der 

Gesellschaft leistet. Die tarifliche Lohnhöhe liegt allerdings in der Verantwortung der 

Tarifparteien. Problematisch ist, dass ein großer Teil der Pflegebetriebe ihre Beschäftigten nicht 

nach Tarif entlohnen. Dies betrifft in besonderem Maße die ambulanten Pflegedienste, in denen 

häufig Niedrigstlöhne gezahlt werden. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist daher eine notwendige 

Voraussetzung, um eine faire und leistungsgerechte Entlohnung für examinierte und nicht 

examinierte Pflegekräfte zu sichern und Konkurrenzvorteile durch Lohndumping zu verhindern. 

Die Stellenschlüssel im Pflegebereich lassen den Angestellten derzeit häufig kaum Zeit, eine 

individuelle und qualitative Pflege zu gewährleisten. Diese Situation führt zu einer 

unverhältnismäßig hohen Belastung der Angestellten und einer Verminderung der 

Pflegequalität. Das Pflegequalitätssicherungsgesetz (PQsG) sieht daher in § Abs.  SGB XI die 

Einführung von landesweiten Personalrichtwertvereinbarungen vor, die das Verhältnis 

zwischen der Zahl der Heimbewohner und der Zahl der Pflege- und Betreuungskräfte unterteilt 

in Pflegestufen und im Bereich der Pflege, der sozialen Betreuung und der medizinischen 

Behandlungspflege den Anteil der ausgebildeten Fachkräfte am Pflege- und 

Betreuungspersonal regeln. Dazu soll ein landesweites Personalbedarfsermittlungsverfahren 

aufgestellt werden. Dies hat die Bürgerschaft mit dem neuen Wohn- und 

Betreuungsqualitätsgesetz (WBG) noch nicht im erforderlichen Maße umgesetzt. Wir fordern 

einen verbindlichen Personalschlüssel, der sich am tatsächlichen Bedarf der zu Pflegenden 

orientiert und genug Raum für individuelle Betreuung bietet. Dieser Stellenschlüssel muss auch 

für ambulante Pflegedienste gelten.  

Die Lohnkosten stellen einen hohen Kostenanteil für die Pflegebetriebe dar. Um die Belastung 

der Arbeitgeber durch höhere Löhne zu reduzieren und gleichzeitig die Fachkräftequote in 

Pflegebetrieben zu erhöhen, muss die Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in den Pflegesätzen berücksichtigt werden. Betriebe, die examinierte und damit 

kostenintensivere Pflegekräfte beschäftigen, sollen höhere Beträge aus der Pflegeversicherung 

erhalten. Zudem werden Ausbildungsbetriebe durch die Kosten der Ausbildung schlechter 

gestellt im Vergleich zu nicht ausbildenden Pflegebetrieben. Wir fordern daher, die rechtliche 
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Grundlage für eine Ausbildungsumlage zu schaffen, durch die die Kosten der Ausbildung im 

Pflegebereich auf alle Betriebe verteilt werden. 

Wir fordern die Errichtung eines wirtschaftlich und wissenschaftlich unabhängigen Instituts zur 

Sicherung und Verbesserung der Qualität in der Pflege. Zu seinen Aufgaben gehören die 

Zertifizierung der Fortbildungen, die Definition und Kontrolle der Ausbildungsinhalte sowie ein 

Angebot zur Supervision. Die Finanzierung durch die öffentliche Hand stellt die Unabhängigkeit 

sicher. 

Um die Qualität in der Versorgung der Pflegebedürftigen zu sichern, bedarf es einer 

permanenten Fort- und Weiterbildung der in der Pflege Tätigen. Die Pflegedienste und -

einrichtungen gewährleisten die Qualitätsanforderungen in der Pflege und sind somit auch 

verantwortlich für die Qualifikation ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Kosten der 

Qualifikation sind durch den Arbeitgeber zu tragen. Hier fordern wir die Einführung eines 

zertifizierten Fortbildungssystems, das an das Fortbildungssystem der Ärztekammer angelehnt 

ist. Pflegeeinrichtungen erhalten Punkte, wenn ihre Angestellten Fortbildungsveranstaltungen 

und Seminare besuchen. Für jede Pflegekraft muss eine bestimmte Punktzahl im Jahr erreicht 

werden. Die Dokumentation erfolgt durch ein unabhängiges Pflegeinstitut. Pflegeeinrichtungen 

und –dienste mit besonders hohem Qualifikationsniveau erhalten einen Aufschlag auf die 

Pflegevergütung nach § SGB XI. Dieser Zuschlag soll den Trägern von Pflegeeinrichtungen den 

Anreiz geben, in die Qualifikation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Die 

hohe Qualität in der Pflege belastet zwar die Pflegekassen, führt jedoch zu einer Verringerung 

von Pflegefehlern und somit zu einer Entlastung bei den Gesundheitskosten.  

In Hamburg sind sowohl private als auch staatliche Berufsschulen vertreten. Viele 

Ausbildungsstätten verlangen, dass ihre Auszubildenden die privaten Berufsschulen besuchen 

und die Berufsschüler für die entstehenden Kosten selbst aufkommen. Bei einem monatlichen 

Ausbildungsgehalt von  bis  € brutto stellen Schulkosten von bis zu € pro Monat  eine 

hohe finanzielle Belastung dar. Die Folge ist, dass die Auszubildenden häufig von der 

Unterstützung der Eltern oder des Staates abhängig sind. Dies führt nicht selten zu einer 

Demotivation und senkt die Attraktivität des Ausbildungsberufes. Aus diesem Grund fordern 

wir, rechtlich verbindliche Regelungen zu schaffen, die die Ausbildungsbetriebe im Pflegesektor 

zur Übernahme der Ausbildungskosten in voller Höhe verpflichten. 

Eine stärkere Modularisierung soll zudem den Ausbildungsgang den individuellen  Fähigkeiten 

und Interessen der Auszubildenden anpassen und Raum für zusätzliche Qualifikationen (wie z. 

B. Wundexperten oder Palliative Care) schaffen. Modularisierung bedeutet hier die Unterteilung 

der Beruflichen Ausbildung in aufeinander aufbauenden Teilausbildungen. So können 

Schulabgänger/innen mit einem Hauptschulabschluss in den Pflegeberuf einsteigen und 
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zunächst eine Ausbildung zum Gesundheits- und Pflegeassistent absolvieren. Daran kann eine 

Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in und danach der Besuch einer Fachoberschule mit dem 

Erwerb der Fachhochschulreife angeschlossen werden. Schulabgänger/innen mit 

Realschulabschluss können direkt in die Altenpflegerausbildung einsteigen. Dieser Zugang der 

Pflegeausbildung für Personen mit Hauptschulabschluss wurde mit der Arzneimittelgesetz-

Novelle unter der Großen Koalition zunächst auf acht Jahre begrenzt. Wir fordern, diesen 

sinnvollen Aufbau auch nach Ablauf der Frist unbegrenzt weiterzuführen und die Förderung 

dieses Zugangs zu intensivieren.  

Die Umsetzung dieses Forderungskataloges soll dazu beitragen, die Attraktivität und das 

Ansehen der Pflegeberufe zu erhöhen, den Pflegekräften ein faires Einkommen und den 

Verbleib in ihrem Beruf zu ermöglichen und dadurch die Qualität der Pflege zu sichern. Nur 

durch ein entschlossenes Vorgehen  der Politik kann der Pflegenotstand abgewendet werden. 

Daher fordern wir den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg auf, auf Grundlage dieser 

Forderungen ein Konzept zur Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungssituation im 

Pflegebereich zu erarbeiten und umzusetzen. 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und zur Weiterleitung an das SPD-Präsidium weiterleiten 

beschlossen: 

 

Fairness am Arbeitsmarkt. 

Die Gerechtigkeits- und Moralvorstellungen, die aus der Erfahrung der Arbeit erwachsen, 

prägen unsere Kultur und unser politisches Denken. Auch die Selbstbestimmung und die freie 

Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen hängen in unserer Gesellschaft in großem Maße 

von guter Arbeit ab. 

Mit dem Beschluss des SPD-Präsidiums vom 1..1 hat die SPD gezeigt, dass sie das Thema 

Arbeit endlich wieder konstruktiv und produktiv in den Mittelpunkt sozialdemokratischer 

Politik rücken wird. Dieser Beschluss ist ein erster und richtiger Schritt in die Richtung eines 

langen Diskussionsprozesses für Arbeitsmarktpolitik im 1. Jahrhundert. Der klassische 

Arbeiter, der von seiner Ausbildung bis zur Rente in einem einzigen Betrieb verbleibt, ist 

heute kaum noch anzutreffen. Die Produktionsbedingungen haben sich weltweit verändert. 

Die Unternehmen müssen sich heute gegen harte Konkurrenz aus dem In- und Ausland 

behaupten. Daher ist die Erwartungshaltung an eine/n ArbeitnehmerIn, dass sie/er sich stets 

weiterbildet sowie betrieblich, räumlich, zeitlich und flexibel ist. Wir brauchen einen 

Mittelweg zwischen der für ArbeitgeberInnen erforderlichen Flexibilität einerseits und 

sozialer Sicherheit für ArbeitnehmerInnen andererseits. Aber was macht gute Arbeit aus? Von 

enormer Bedeutung ist der Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit, den wir mit unseren 

mutigen, aber auch für viele Menschen schmerzhaften Arbeitsmarktreformen aufgenommen 

haben, weil sich eine demokratische Marktwirtschaft niemals mit Arbeitslosigkeit abfinden 

darf und wird. Genauso wichtig ist uns aber, dass wir nicht den Fokus auf die bestehenden 

Arbeitsverhältnisse verlieren.  

Die in dem Papier genannten Forderungen der SPD lauten:  

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allem die Verbesserung der 

Betreuungssituation für Frauen und Alleinerziehende, damit Frauen nicht mehr wie 

derzeit primär auf Teilzeit- und Minijobs angewiesen sind 

• Begrenzung der Leih- und Zeitarbeit auf ihre historische Funktion als 

Flexibilitätsinstrument bei Auftragsspitzen 

• Festigung und Ausbau der Mitbestimmung der Arbeitnehmer  
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• Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von , € 

• Förderung von Schulabgängern ohne Schulabschluss, indem ihnen durch staatliche 

Hilfe ein nachträglicher Abschluss ermöglicht wird 

• Anspruch auf eine staatlich geförderte berufliche Ausbildung und Qualifizierung 

• Schaffung einer leistungsfähigen Arbeitsvermittlung aus einer Hand 

• Ausbau des sozialen Arbeitsmarktes mit öffentlich geförderter Beschäftigung, inkl. 

. zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse 

• Verlängerung des Anspruchs auf ALG I bei Teilnahme an berufsqualifizierenden 

Maßnahmen um bis zu 1 Monate 

• Vollständiger Verzicht von Anrechnung von Vermögen beim ALG II 

• Bessere soziale Absicherung von Einzelkämpfern (Künstler, Freelancer, Selbstständige)  

Wir begrüßen die vorgeschlagenen Ideen ausdrücklich. Drei Aspekte, die für uns untrennbar 

mit einem fairen Arbeitsmarkt verbunden sind, wurden dabei allerdings vernachlässigt, auf 

die wir mit unserem Antrag hinweisen wollen: 

1. Leih- und Zeitarbeit 

Die SPD muss noch deutlicher und ehrlicher eingestehen, dass gerade die Art und Weise, wie 

die Leih- und Zeitarbeit in der Agenda 1 ausgestaltet und vermehrt zugelassen wurde, zu 

Missbrauch einlud. Diese Tür, die zugunsten von ArbeitgeberInnen geöffnet wurde, um die 

von ihnen geforderte Flexibilität zuzugestehen, wurde leider oftmals für Lohndumping 

ausgenutzt. Als Paradebeispiel kann man den Fall Schlecker heranziehen. Dort wurden 

ArbeitnehmerInnen zunächst entlassen, um sie dann unter deutlich schlechteren 

Arbeitsbedingungen für eine vom Konzern, bewusst in einem neuen Bundesland neu 

gründete (und von der Bundesanstalt für Arbeit genehmigte!) Leiharbeitsfirma wieder 

einzustellen. Dieses Einfallstor muss umgehend geschlossen werden. Eine Rückführung der 

Zeitarbeiterbeschäftigung auf höchstens 1 Jahr muss eingeführt werden. Der Grundsatz 

gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss wieder uneingeschränkt gelten. Das stärkt auch den 

betrieblichen Arbeitsfrieden in der Belegschaft. Selbstverständlich sind Leih- und Zeitarbeit 

als moderne Arbeitsmarktinstrumente notwendig. Sie dürfen aber nur ganz gezielt für 

Produktionsspitzen und nicht regelmäßig als Ersatz regulärer Arbeitskräfte eingesetzt 

werden, um Personalkosten einzusparen. Die SPD muss außerdem den Plan der schwarz-

gelben Regierung, die Befristung von Arbeitsverträgen noch weiter auszubauen, indem das 

sog. Vorbeschäftigungsverbot (eine Wartezeit von einem Jahr) abgeschafft wird, mit allen 

Mitteln bekämpfen. 

. Kündigungsschutz 
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Zeit- und Leiharbeit belasten ArbeitnehmerInnen auch deshalb in hohem Maße, weil sie mit 

geringem Kündigungsschutz einhergehen und folglich keine Arbeitsplatzsicherheit bieten. 

Wir bemängeln, dass in dem SPD-Beschluss der für die ArbeitnehmerInnen so bedeutsame 

Kündigungsschutz mit keinem Wort erwähnt wurde, und dass obwohl er wegen der prekären 

Arbeitsverhältnisse umso wichtiger ist. Er darf keineswegs zu locker bzw. zu flexibel sein. 

Andererseits darf der Kündigungsschutz aber nicht zu rigide sein, um Arbeitssuchenden nicht 

den Weg in den ersten Arbeitsweg zu erschweren. Die SPD muss - in Gemeinschaft mit den 

Gewerkschaften - sachliche und pragmatische Lösungen erarbeiten, anstatt wie mit dem 

Gesetzesentwurf zur Bagatellkündigung vorschnell in populistische Leuchtturmpolitik zu 

verfallen.  

Die SPD muss sich entschieden gegen das Vorhaben der FDP zur Wehr setzen, den 

gesetzlichen Kündigungsschutz erst nach einer Beschäftigungsdauer von zwei Jahren (heute 

 Monate) und erst bei Betrieben mit mehr als  Beschäftigten (heute 1 Beschäftigte) 

eingreifen zu lassen. Gleichfalls müssen Versuche von einzelnen ArbeitgeberInnen 

unterbunden werden, den derzeitigen Kündigungsschutz dadurch zu unterlaufen, dass 

unliebsame und unbequeme ArbeitnehmerInnen, etwa wegen ihres Betriebsrats- oder 

Gewerkschaftsengagements, ohne triftigen Grund gekündigt werden. Diese Gefahr besteht 

durch die von der Rechtsprechung entwickelte und gewohnheitsrechtlich anerkannte sog. 

Verdachtskündigung, die entgegen dem Gesetz eine Kündigung erlaubt, wenn bloß der 

Verdacht eines Fehlverhaltens des Arbeitnehmers besteht. Dies ist nicht nur eine 

Beweislastumkehr zulasten der ArbeitnehmerInnen, die plötzlich vor Gericht seine Unschuld 

beweisen müssen. Noch schwerwiegender ist, dass völlig unschuldige ArbeitnehmerInnen 

ihre Arbeit verlieren, wenn ihnen das nicht gelingt oder sie gar den Gang vor das Gericht 

scheuen. Der nicht nur im Strafrecht geltende, sondern die gesamte Rechtsordnung 

prägende, rechtsstaatliche Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ wird bei der 

Verdachtskündigung eklatant missachtet. Der Gesetzgeber darf dieser Praxis nicht länger 

tatenlos zusehen. Die SPD soll darauf hinwirken, dass schnellstens ein gesetzliches Verbot der 

Verdachtskündigung erlassen wird.  

Anders ist die Lage bei der sog. Bagatellkündigung, wenn Beschäftige nachweislich (!) 

wirtschaftlich geringwertige Sachen an sich genommen oder verzehrt haben (Fall Emmely). 

Hier hat sich die richterliche Praxis bewährt, einen Kündigungsgrund erst einmal 

anzunehmen, da der/die ArbeitnehmerIn schließlich eine gegen seine/n ArbeitgeberIn 

gerichtete Eigentums- oder Vermögensstraftat begangen und damit das Vertrauen für eine 

künftige Zusammenarbeit selbst zerstört hat. Bei schwerwiegenden Vertrauensstörungen, 

gerade bei Straftaten, ist eine Abmahnung nämlich anerkanntermaßen entbehrlich. 
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Konsequenterweise, da es auf den Vertrauensbruch an sich ankommt, kann der Wert des 

verursachten Schadens hierbei keine Rolle spielen. Das bedeutet aber nicht, dass eine fristlose 

Kündigung automatisch und in jedem Fall gerechtfertigt ist! Die Gerichte berücksichtigen 

nämlich stets zugunsten des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin alle Umstände des 

Einzelfalls, also eine lange Beschäftigungsdauer, ob es sich um einen einmaligen Verstoß 

handelt, ob ein ausdrückliches Verbot des Arbeitgebers bestand, die zu verkaufenden Speisen 

zu verzehren, ob gerade ein immer mit Geld betrauter Arbeitnehmer ein Vermögensdelikt 

begangen hat. Aus diesen Gründen haben verschiedene Gerichte Bagatellkündigungen im 

vergangenen Jahr häufig wieder kassiert und für unwirksam erklärt, eine Tatsache, die von 

den Medien leider allzu gern verschwiegen wurde. Trotz dieser flexiblen Rechtslage, welche 

immer die individuelle Situation berücksichtigt, hat die SPD am ..1 einen übereilten 

Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht, wonach bei Eigentums- oder 

Vermögensdelikten mit geringem wirtschaftlichen Schaden eine fristlose Kündigung erst 

nach einer Abmahnung und im Wiederholungsfall rechtswirksam ist. Wo eine Wertgrenze 

liegen soll („wenn der wirtschaftliche Schaden nicht ins Gewicht fällt“), wird dabei bewusst 

offen gelassen. Wir lehnen diese Regelung ab. Sie schafft mehr Unsicherheit, als dass sie zum 

Rechtsfrieden beiträgt. Zum einen verpflichtet sie die ArbeitgeberInnen dazu, ihren 

Angestellten auch dann zu vertrauen, wenn diese entgegen ihrer ausdrücklichen Anweisung 

Dinge an sich genommen haben. Zum anderen werden Diebstähle und ähnliche 

Vermögensdelikte verharmlost. Es gibt aber keine Kavaliersdelikte, weder im Steuer- noch im 

privaten Vermögensrecht. Was im Einzelfall noch als Bagatelle erscheint, kann sich bei 

mehrfachem und gerade bei unbemerktem Vorkommen zu hohen Beträgen summieren. 

Würde man jedem/r ArbeitnehmerIn erlauben, solange unerlaubt Büroartikel mitzunehmen, 

bis er erstmals erwischt und abgemahnt würde, käme dies einem „Freischein zum Klauen“ 

gleich. Das kann nicht sein. Zwar existiert auch im Strafrecht eine (bei ca.  € liegende und 

daher recht hohe) sog. Bagatellgrenze für Diebstähle. In diesen Fällen verzichtet jedoch der 

Staat auf seinen Strafanspruch, so wie auch ein/e ArbeitgeberIn auf die Kündigung 

verzichten kann. Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung zwingt der Staat den Parteien 

ein möglicherweise zerstörtes Vertrauensverhältnis auf. Die wahre Ursache, die in der 

Bevölkerung Unverständnis für die Rechtsprechung zu fristlosen Kündigungen ausgelöst hat, 

liegt wie gezeigt nicht in der Bagatellkündigung sondern in der ungerechtfertigten Zulassung 

der Verdachtskündigung. 

. Generation Praktikum 

Der Beschluss des SPD-Präsidiums lässt ein großes und unbequemes Politikfeld nahezu 

unberührt - das der sogenannten Generation Praktikum. Diesem gerade für junge Menschen 

so wichtigen Thema wird nur ein einziger, sehr schwammigen Satz („müssen besser 
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abgesichert werden“) gewidmet. Es handelt sich um ein schweres und nicht leicht zu 

ordnendes Feld. Populistische Forderungen gehen oft einher mit Wünschen der Betriebe nach 

günstiger, wenn nicht sogar manchmal kostenloser Arbeit. Dabei sollten sich alle Betroffenen 

rückbesinnen, für was ein Praktikum eigentlich dar sein sollte:  

• Es soll einer Person die Tätigkeit zeigen 

• Es soll die Entscheidung für die Aufnahme eines bestimmten Berufes erleichtern  

• Es soll den Berufseinstieg erleichtern 

Keinesfalls sollte ein PraktikantIn einen Arbeitsplatz in aller Gesamtheit übernehmen, 

geschweige denn Ausfüllen. Ein Praktikum sollte auch nicht allein dazu benutzt werden, eine 

günstige und über sehr lange Zeit bestehende Tätigkeit darzustellen. Dies ist aber tatsächlich 

in den letzten Jahren zur Normalität verkommen. Teilweise werden StudiumsabsolventInnen 

monate- oder gar jahrelang in Praktika behalten, um so ihr mühsam erlerntes Know how auf 

günstige Art und Weise zu nutzen. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden - nicht nur 

zum Schutz der PraktikantInnen, sondern auch für die Wertigkeit und Wertschätzung eines 

Praktikums. Folgende Forderungen stellen wir deshalb: 

• Unentgeltliche Beschäftigung eines PraktikantIn ist nur über  Monate hinweg 

möglich und dies auch nur wenn eine abgeschlossene Ausbildung fehlt 

• Bei einer abgeschlossenen Berufsausbildung, in einem dem Tätigkeitsfeld im 

Praktikum artverwandten Ausbildungsberuf, muss das Praktikum in einem 

Sozialversicherungsverhältnis mit mindestens  € monatlich entgolten werden .  

• Nach  Monaten muss, in beiden oben genannten Fällen, ein echtes Arbeitsverhältnis 

aus dem Praktikum entstehen oder ein Ende des Beschäftigungsverhältnisses 

eintreten 

• Eine erneute Aufnahme des gleichen Praktikumsplatzes ist erst nach  Monaten 

wieder möglich 

Dies soll dazu führen, dass ein ArbeitgeberIn wie aber auch ein Praktikant sich (s)einen 

Arbeitsplatz genau anschaut und eine Wertschätzung des Ganzen wieder eintritt.  

Zum Schluss lässt sich sagen, dass die SPD auf einem guten Weg ist. Sie soll und muss sich mit 

ihrer Regierungsvergangenheit auseinandersetzen und zwar auf eine sachliche und ehrliche 

Art. Wenn dies gelingt, kann die künftige Arbeitswelt eine faire und gerechte sein. Mit 

diesem Papier ist der erste und wichtige Schritt in diese Richtung getätigt worden.  

Wir versuchen, durch unsere Forderungen noch einmal auf die Missstände aufmerksam zu 

machen, die es in unseren Augen in diesem insgesamt guten Papier des SPD-Präsidiums gibt. 
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Gute SPD-Politik war immer geprägt von Sachlichkeit und Weitsicht. Diese beiden Aspekte 

gehen uns manchmal verloren. Wir sollten aber darauf achten, sie wieder für uns zu 

gewinnen, denn nur mit populistischen Leuchtturmprojekten wird uns die Bevölkerung kein 

Vertrauen schenken. Das Vertrauen, das uns vor längerem gewährt wurde, müssen wir mit 

ehrlicher, sachlicher aber gleichzeitig auch leidenschaftlicher Politik für die Menschen zurück 

gewinnen. Dass wir das können, haben wir schon oft in unserer Geschichte bewiesen! 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat zur Weiterleitung an den Bundeskongress der Jusos und den 

Landesparteitag der SPD beraten und beschlossen: 

 

Wehrpflicht weiterentwickeln - Soziales Engagement 

stärken 

Die Jusos fordern die Einführung eines Sozialen Pflichtdienstes von  Monaten für alle 

deutschen Männer und Frauen ab Vollendung des 1. Lebensjahres. Dieser kann auf freiwilliger 

Basis um  Monate verlängert werden. Weiterhin fordern wir die Allgemeine Wehrpflicht 

auszusetzen und die Strukturen der Bundeswehr durch Einführung eines flexiblen Reserve- und 

Verpflichtungssystems an diesen Umstand anzupassen. Das angestrebte System soll die 

Möglichkeit beinhalten, den Dienst durch den Beitritt in die Reservekräfte der Bundeswehr oder 

eine Verpflichtung als Soldat auf Zeit zu ersetzen. Besondere Bedeutung kommt hier der 

eigenständigen Suche und Bewerbung für Stellen im sozialen Bereich oder den Streitkräften zu.  

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse dürfen nicht ersetzt oder gefährdet 

werden. Die Bewerbung soll für den sozialen Dienst sowie für den Dienst bei der Bundeswehr in 

einer standardisierten Form ermöglicht werden um vergleichbare Bewerbungsprozesse zu 

realisieren; eine Härtefallregelung ist vorzusehen. Eine entsprechende Änderung des 

Grundgesetzes wird hiermit angestrebt.  

Begründung 

Die globale sicherheitspolitische Lage hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges erheblich 

verändert. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einem außen- sowie 

innenpolitischen Umbruch. Zahlreiche Bedrohungen der deutschen Sicherheit sind im Laufe der 

Jahre verschwunden und neue Herausforderungen sind an deren Stelle getreten. So befindet 

sich die Bundeswehr unter anderem seit dem Jahre  in dem umstrittenen Auslandseinsatz 

ISAF in Afghanistan. Auch kommen der KFOR Einsatz im Kosovo, EUFOR in Bosnien Herzegowina 

oder der UNIFIL Einsatz vor der Küste des Libanons hinzu. Die Bundeswehr hat sich offensichtlich 

von der reinen Verteidigungsarmee, wie es in Art.  Abs. 1 GG beschrieben wird, zu einer 

„Armee im Einsatz“ gewandelt. Daher hat sich der Personalbedarf der Streitkräfte der 

Bundesrepublik Deutschland stark verändert.  

Neben dieser sicherheitspolitischen Entwicklung zeichnet sich aber auch eine stärkere 

Beanspruchung der sozialen Sicherungssysteme ab, die in Zukunft stark zunehmen wird.  Die 

Wandlung der Bevölkerungspyramide und die zunehmende Tendenz einer leistungsbezogenen 

„Ellenbogengesellschaft“ sind hier zwei der entscheidenden Aspekte. Folge hiervon sind die 
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zunehmende Alterung der Gesellschaft und der erhöhte Bedarf an Pflegepersonal und anderen 

Sozialberufen. 

Die allgemeine Wehrpflicht stellt einen großen Eingriff von staatlicher Seite in das Leben junger 

Männer dar. Ein solcher Eingriff muss auf verfassungsrechtlicher Seite sowohl den 

Bestimmungen des Grundgesetzes entsprechen, als auch verhältnismäßig sein. Durch die 

aktuelle sicherheitspolitische Lage findet sich hierfür keine verfassungsrechtliche Grundlage 

mehr. Grundwehrdienstleistende werden nicht für die Auslandseinsätze der Bundeswehr 

herangezogen und tragen durch ihren Garnisonsdienst nur unwesentlich  zur Verteidigung der 

Bundesrepublik Deutschland bei. Des Weiteren ist der Bedarf an Grundwehrdienstleistenden in 

den letzten Jahren stark gesunken und nur noch ein geringer Teil eines Jahrganges wird für den 

Wehrdienst herangezogen. Vom Jahrgang 1 leisteten 1, % ihren Wehrdienst ab. , % 

der Wehrpflichtigen leisteten Dienst bei dem Katastrophenschutz, im Zivildienst o.ä. Somit 

haben vom Jahrgang 1 1, % der Wehrpflichtigen den Dienst verweigert oder wurden 

ausgemustert. Der Wehrbeauftragte der Bundeswehr gab hierzu bereits  folgende 

Prognose ab: 

„In späteren Jahrgängen wird sich die Zahl der tatsächlich zum Grundwehrdienst 

Herangezogenen voraussichtlich verringern, weil zukünftig nur noch   

Grundwehrdienstleistende und   freiwillig länger Wehrdienstleistende in den 

Streitkräften dienen sollen.“  

Die Wehrungerechtigkeit ist somit  längst manifestiert. Hinzu kommt, dass diejenigen, die ihren 

Grundwehrdienst ableisten, aufgrund der oben erwähnten neuen Sicherheitslage nur selten 

konstruktiv in den Tagesdienst eingebunden werden und  häufig kein produktiver Dienst auf der 

Tagesordnung steht. Der Grundwehrdienst entbehrt also nicht nur der verfassungsrechtlichen 

Rechtfertigung, er belastet auch die Truppe durch das Binden von Kräften in Ausbildung und 

Führung von Soldaten, die dem eigentlichen Zweck der Bundeswehr, der verfassungsgemäßen 

Landesverteidigung gemäß Art.  Abs. 1 GG, nicht zugutekommen.  

Grundlegend anders verhält es sich im Sozial- und Gesundheitswesen. Hier besteht durch die 

zunehmende strukturelle Veränderung, der Alterung der Gesellschaft und durch den Verlust des 

gemeinwohlorientierten Denkens ein hoher Bedarf an jungen Menschen, die in diesen 

Bereichen wertvolle Dienste leisten können, wie der bereits bestehende Zivildienst 

eindrucksvoll unter Beweis stellt. Bereits heute können viele Arbeitgeber aus dem Bereich der 

Pflege beispielsweise ihre Jahrespraktikantenstellen nicht oder nur ungenügend besetzen. 

Durch das Heranführen mittels eines Pflichtjahres in Arbeitsbereiche der sozialen Berufe ist es 

möglich einer breiten Bevölkerungsschicht einen Einblick in einen wichtigen Teil dieser Arbeit zu 

geben und diese für einen anschließenden Beruf in einem sozialen Beruf zu motivieren. Aus 
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diesem steigenden Bedarf an Fachkräften im sozialen Bereich ergibt sich die 

verfassungsrechtlich gebotene Rechtfertigung durch die Einführung eines Sozialen Pflichtjahres 

in das Leben junger Menschen einzugreifen. Durch das Heranziehen von sowohl Männern, als 

auch Frauen zu diesem Dienst an der Gesellschaft wird wieder die Gerechtigkeit innerhalb eines 

Geburtsjahrganges im Vergleich zu dem bestehenden System gegeben. In gleichem Maße wird 

durch das neu einzuführende Verpflichtungskonzept die Qualität der Dienstleistung, sowohl im 

Sozial- und Gesundheitsbereich, als auch in den Streitkräften gesteigert, da in diesem Fall eine 

wesentlich größere Zeitspanne für die Ausbildung und Verwendung zur Verfügung steht. Die 

Ausbildung ist in diesem System nur ein geringer Teil der eigentlichen Arbeitszeit. Somit ist ein 

wirtschaftlicher Arbeitseinsatz sowohl für die Arbeitsgeber als auch für die Arbeitnehmer 

gegeben.  

Die hierzu von der schwarz-gelben Koalition verabschiedete Verkürzung der Allgemeinen 

Wehrpflicht und des Zivildienstes ist in diesem Zusammenhang als Schritt in die falsche 

Richtung anzusehen.  

In Bezug auf die Weiterentwicklung der Streitkräfte, muss die Aussetzung der Allgemeinen 

Wehrpflicht mit der Umstrukturierung der Bundeswehr einhergehen, um diese an die neuen 

Bedingungen anzupassen. Der Blick in andere Staaten, die ebenfalls die dort bestehende 

Wehrpflicht ausgesetzt haben ohne weitere Veränderungen an den Streitkräften vorzunehmen, 

zeigt, dass diese Armeen erhebliche Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des 

Dienstbetriebes haben. Demzufolge muss die für die Bundesrepublik Deutschland angestrebte 

Aussetzung der Wehrpflicht die Schaffung eines flexiblen Dienst- und Reservekonzeptes 

beinhalten. Im Rahmen der Umstrukturierung wird die Bundeswehr durch eine Verschlankung 

der Personalstruktur erhebliche Kosten einsparen  können und somit die Effizienz der 

Auftragserfüllung steigern. Das Konzept der Reserve  als Alternative für das Soziale Pflichtjahr 

bietet weiterhin die Möglichkeit innerhalb eines Geburtsjahrganges wesentlich besser mögliche 

Potentiale für den Dienst in den Streitkräften aufzudecken und für die Bundeswehr zu 

gewinnen, als dies im aktuellen Model der Allgemeinen Wehrpflicht der Fall ist. Dieser Umstand 

ergibt sich aus der wesentlichen Vergrößerung der angesprochenen Personengruppe, die im 

System des Sozialen Pflichtjahres um die Frauen erweitert wird. Die Angst vor 

Antidemokratischem Verhalten und des Verlustes der Beziehung zur Gesellschaft einer 

Berufsarmee ist unbegründet. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine gefestigte Demokratie 

und daher nicht  gefährdet ein Militär mit Verhältnissen ähnlich denen der Weimarer Zeit 

hervorzubringen. Das System der inneren Führung und dem damit verbundenen „Staatsbürger 

in Uniform“ ist hierfür ein wesentliches Element. Des Weiteren ist die Bindung an die 

Gesellschaft über das erweiterte Reservesystem weiterhin gesichert. 

Die Begründung und Notwendigkeit der angestrebten Änderungen ist hiermit gegeben. 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hatberaten und zur weiteren Befassung in den AK Außen- und 

Sicherheitspolitik verwiesen: 

 

Zur Beurteilung und Weiterentwicklung des deutschen 

Afghanistaneinsatzes. 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Hamburg beobachtet die weit mehr als prekäre Lage 

in Afghanistan und das Verhalten einzelner Akteure innerhalb des Afghanistankonflikts, zu 

denen auch Deutschland zu zählen ist, mit zunehmender Sorge. 

                "Nichts ist gut in Afghanistan" 

 Margot Käßmann  

Um so die Diskussion, über den Einsatz militärischer Truppen im Afghanistankonflikt neu zu 

entfachen und besonders die Rolle Deutschlands klarer zu definieren ist eine erneute 

Aufbereitung dieses Themas unabdingbar. Bei dieser sollte der Schwerpunkt gezielt auf dem 

Ausbau der humanitären Hilfe liegen, ohne die eine zu erzielende Besserung nicht umsetzbar 

ist. Hierzu sollen folgende Inhalte zweckmäßig als Verständigungsgrundlage dienen: 

Ausbildung von Sicherheitskräften verstärken 

Wir fordern eine verstärkte Konzentration auf die Ausbildung von Sicherheitskräften.  

Um die afghanische Regierung in die Lage zu versetzen, den Kampf gegen die Taliban zu 

gewinnen ist es zwingend erforderlich, die Ausbildung von einheimischen Sicherheitskräften zu 

verstärken. Hierzu fordern wir eine größere Anzahl von deutschen Ausbildern und eine größere 

finanzielle Unterstützung, um für die Soldaten und Polizisten ausreichende Ausrüstung und 

Bezahlung sicherzustellen. Nur so können Korruption und die Gefahr des „Überlaufens“ der 

afghanischen Bevölkerung/Sicherheitskräfte eingedämmt werden. 

Eine funktionierende afghanische Armee und Polizei, sowie eine stabile Lage im Land sind die 

Voraussetzungen für einen schnellen Truppenabzug. Daneben gilt es, eine angemessene 

Ausbildung und materielle Ausstattung der deutschen Truppen, besonders im Bereich der 

Sicherheitsausrüstung, sowie eine umfassende psychologische Nachsorge zu gewährleisten. 

Projekte mit besonderer Außenwirkung 

Wir fordern die Einrichtung von Projekten mit besonderer Förderung, wie z.B. Schulen oder 

Verwaltungsgremien, die gezielt im Land etabliert werden. Diese sollen, mit ihrer nach außen 
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wirkenden Vorbildfunktion, das Potential des „neuen Systems“ aufzeigen.  Durch die 

erwarteten positiven Effekte für die Region entwickeln sich die Institutionen zum 

„Exportschlager“ innerhalb Afghanistans. 

Voraussetzungen hierfür ist gut ausgebildetes Personal, das die nächste Generation 

selbstständig ausbilden soll. Hierfür ist es auch besonders wichtig dem anhaltenden 

Analphabetismus, der ein sehr großer Feind einer positiven und nachhaltigen Entwicklung in 

Afghanistan ist, entgegenzuwirken. 

Ausbau der Infrastruktur 

Wir fordern eine starke Förderung der Infrastruktur, besonders in Gebieten der Landwirtschaft, 

um so den Weg zur autonomen Selbstversorgung der afghanischen Bevölkerung zu 

ermöglichen. Verhindert werden muss jedoch der Missbrauch der Infrastruktur (z.B. Erhebung 

von Wegzöllen) durch ungesetzliche Kräfte.  

Um diese infrastrukturellen Erweiterungen besonders im technischen Bereich zu ermöglichen, 

muss für eine Grund- und Vorbildung gesorgt werden. 

Made in Afghanistan 

Für die Zukunft Afghanistans ist eine funktionierende Wirtschaft unablässlich.  

Die hierzu notwendige Infrastruktur muss jedoch erst geschaffen werden. Die Schaffung dieser, 

sollte allerdings zur Förderung der inländischen Wirtschaft, und nicht als „Zusatzgeschäft“ für 

ausländische Firmen, genutzt werden. Daher fordern wir, dass möglichst ausnahmslos 

afghanische Firmen mit dem Ausbau der Infrastruktur beauftragt werden. Dies würde nicht nur 

die lokale Wirtschaft stärken, sondern auch Ausbildungsplätze, die in Afghanisten dringend 

benötigt werden, schaffen. 

"Reintegrationsprogramm" für Alle 

Wir fordern ein Programm zur Förderung von Ausbildung und Infrastruktur für alle Afghanen. 

Dieses Programm soll realisiert werden nach dem Vorbild des Reintegrationsprogrammes  für 

Aufständische, vorgestellt von der deutschen Bundesregierung*. Denn es ist, um für 

Gerechtigkeit zu sorgen, zwingend notwendig, dass nicht nur Taliban-Aussteigern besondere 

Hilfe als Anerkennung für ihren Ausstieg angeboten wird. Es muss vielmehr auch jeder Afghane, 

der nie ein Aufständischer war, Hilfe erhalten, damit ihm ein selbstbestimmtes Leben möglich 

wird. Alles andere würde eine Benachteiligung von sich stets rechtmäßig verhaltenden 

Afghanen bedeuten. Des Weiteren soll ein besonderes Augenmerk auf die 

Perspektiveneröffnung innerhalb der ländlichen Regionen gelegt werden. 

Korruptionsbekämpfung 
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Im weiteren Verlauf des deutschen Engagements in Afghanistan muss die Aufmerksamkeit 

deutlich verstärkt auf die Korruptionsbekämpfung gelegt werden.  

Nach den im Jahr  von Transparency International veröffentlichten CPI-Werten 

(Korruptions-Wahrnehmungs-Index) ist Afghanistan das zweitkorrupteste Land der Welt. 

Deshalb ist der gezielte und effektive Einsatz von internationalen Hilfsgeldern schwierig. 

Um diese Problematik zu entschärfen, ist die Korruptionsbekämpfung ein besonders wichtiges 

Mittel, um den Grundstein für weitere Kampagnen zu legen und den fortlaufenden Erfolg zu 

garantieren.  

Hierzu muss stärker an der Ermittlung und Durchführung von Erfolgsstrategien gearbeitet 

werden. Einer Beteiligung von Frauen und Stärkung ihrer Rechte kommt eine besondere 

Bedeutung zu, vor allem dazu soll die Zusammenarbeit mit den NGO forciert und weiter 

ausgebaut werden. 

Ausbau humanitärer Hilfe 

In Afghanistan kann man ausschließlich mit Waffengewalt nicht für Frieden sorgen. Wir fordern 

ein fortgesetztes Engagement der deutschen Truppen beim Wiederaufbau,, die humanitäre 

Hilfe und eine signifikante Erhöhung der für diese international bereitgestellten Mittel, um den 

Weg für zivile Projekte zu ebnen und diese durchführbar zu machen. Die Einstellung der 

afghanischen Bevölkerung im Bezug auf die ausländischen Truppen wird so nachhaltig positiv 

geprägt und die allgemeinen Konflikt- und Gewaltbereitschaft wird gemindert. 

Zum Umgang mit Warlords und Stammesführern 

Die Tatsache, dass in vielen (gerade ländlichen) Teilen Afghanistans Warlords und 

Stammesführer nachwievor sehr viel Macht besitzen, ist nicht von der Hand zu weisen.  

Sie stellen insofern eine Bedrohung der Demokratie in Afghanistan dar, als dass sie die 

demokratischen Grundsätze der afghanischen Verfassung und die Existenzberechtigung des 

afghanischen Staates (zumindest im Stammesland) nicht anerkennen. 

Warlords sichern ihre Machtposition in der Regel mit Hilfe von Waffengewalt. Ist demzufolge 

mit Diplomatie kein Erfolg zu erzielen, kann auch jene angedroht werden.  

Die Legitimität eines tatsächlichen Waffeneinsatzes muss jedoch einer  Prüfung unterzogen 

werden.  

Stammesführer hingegen genießen einen sehr starken Rückhalt in der Bevölkerung, weshalb sie 

keinesfalls mit Waffengewalt abzusetzen sind. Ein Arrangement des afghanischen Staates mit 

den Stammesführern ist unausweichlich. Dabei sollten zwar Demokratiegrundsätze bewahrt 

werden, allerdings den Stämmen eine gewisse Autonomie innerhalb des afghanischen Staates 

zugestanden werden.  
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Um eine Annäherung von Stämmen und Staat zu erwirken, muss auf einen regelmäßigen Dialog 

auf Augenhöhe gesetzt werden. 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und beschlossen: 

 

Hört auf die Jugend! Mehr Partizipation wagen. 

Die Politik, die heute gemacht wird, prägt die Gesellschaft der Zukunft. Finanzpolitik von heute 

häuft die Schuldenberge an, mit denen kommende Generationen umgehen müssen; 

Umweltpolitik von heute bestimmt das Ausmaß des Klimawandels und damit die Welt, in der 

wir leben werden; Bildungspolitik von heute entscheidet über die Chancen, die die Kinder und 

Jugendlichen von morgen haben werden. 

Das Fortschreiten des demographischen Wandels birgt die Gefahr, dass die Interessen der 

stärker repräsentierten und zukünftig zahlenmäßig weit überlegenen älteren Generation 

diejenigen der jungen Generation überwiegen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit gebietet es, die 

vorgefundenen Lebensgrundlagen intakt an nachfolgenden Generationen weiterzureichen und 

stellt somit die zeitliche Ausdehnung des sozialdemokratischen Prinzips der 

Chancengerechtigkeit dar. Im Widerstreit zwischen kurz- und langfristigen Interessen scheinen 

leider gegenwärtig wenig weitsichtige Positionen zu dominieren. 

Als größter politischer Jugendverband Hamburgs sehen sich die Jusos Hamburg in der 

Verantwortung, besonderen Wert auf die Durchsetzung jugendlicher Positionen zu legen. 

Wir glauben an die Befähigung der Jugendlichen, ihre eigenen Interessen wirksam zu 

artikulieren und zu vertreten. Die regelmäßig stattfindende Veranstaltung „Jugend im 

Parlament“, in dem Jugendliche die parlamentarischen Abläufe der Hamburger 

Landesparlaments kennenlernen und eine Resolution an die Politik richten, belegt dies; etliche 

der Jugend-Vorschläge wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt. Als Planspiel ist diese 

Veranstaltung von unschätzbarem Wert, für konkrete Jugendpartizipation aber nicht 

weitgehend genug. Eine wahre politische Teilhabe Jugendlicher kann daher nur über die 

Einrichtung institutionalisierter Gremien erfolgen; dies entspricht auch der Maßgabe des § 

BezVG. Die Erfahrungen aus dem ganzen Bundesgebiet belegen, dass mit eigenen Kompetenzen 

und geringen Etats ausgestattete Kreisjugendräte bemerkenswerte Ergebnisse erzielen.  

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Hamburg möge beschließen: 

Die Jusos Hamburg fordern die Einrichtung und solide finanzielle Ausstattung von 

Bezirksjugendräten in der Freien und Hansestadt Hamburg. Diese Jugendparlamente sollen sich 

an Jugendliche von 1 bis 1 Jahren richten; bei der Besetzung und/oder Wahl sollen lokale 

Institutionen wie Schulen, Sportvereine und Häuser der Jugend berücksichtigt werden. Die Juso-
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VertreterInnen in den Parteigremien, besonders den Kreisvorständen, setzen sich für die 

Durchsetzung dieses Anliegens ein und tragen es den sozialdemokratischen Bezirksfraktionen 

zu. Die Juso-Kreisverbände erarbeiten gemeinsam mit SchülervertreterInnen, 

Jugendeinrichtungen und anderen Jugendorganisationen vor Ort eigene Strategien zur 

Förderung der Jugendpartizipation. 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und beschlossen: 

 

Mit 1 an die Urne. 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Hamburg möge zur Weiterleitung an den 

Landesparteitag der SPD Hamburg die Forderung beschließen, die Altersgrenze für die 

Ausübung des aktiven Wahlrechts bei Bezirkswahlen und Bürgerschaftswahlen in der Freien 

und Hansestadt Hamburg auf 1 Jahre abzusenken. 

Begründung: 

Mit Hilfe des aktiven Wahlrechts haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit die politischen 

Mehrheiten zu bestimmen und damit über die Richtung der Politik zu entscheiden. Es ist eines 

der wichtigsten demokratischen Rechte und ermöglicht die aktive Teilnahme an der 

Demokratie. Gerade unter jungen Menschen interessieren sich zu wenige für den Prozess 

demokratischer Willensbildung die demokratischen Institutionen. Eine Absenkung des 

Wahlalters auf 1 Jahre bietet die Chance dem entgegenzuwirken und junge Menschen für die 

Demokratie in unserer Stadt zu begeistern. 

Eine Absenkung des Wahlalters auf 1 Jahre fordert das politische Engagement im Alter von 1-

1 Jahren, da nun tatsachlich aktiv Einfluss genommen wird und die jungen Bürgerinnen und 

Bürger nicht mehr nur passive Beobachter des politischen Geschehens sind. Gleichzeitig sollte 

eine Senkung des Wahlalters zur Folge haben, dass die Interessen und Bedürfnisse junger 

Menschen verstärkt in den Fokus der politischen Akteure geraten und sich die Programmatik der 

Parteien sich verstärkt dieser Wählergruppe zuwendet, da es sich ja nun um „Wähler“ handelt. 

Beide Seiten, junge Wählerinnen und Wähler sowie aktive Politikerinnen und Politiker, mussten 

sich mehr miteinander beschäftigen. Für die politischen Parteien sollte dies ein zusätzlicher 

Anreiz sein, sich mit neuen Formen politischer Kommunikation zu befassen und diese im 

Wahlkampf einzusetzen, da diese neuen Formen in dieser Altersgruppe besonders verbreitet 

sind. 

Auch für den Schulunterricht eröffnet ein gesenktes Wahlalter neue Möglichkeiten der 

praktischen Erfahrbarkeit von Demokratie: Bei Wahlen ist damit schon in früheren Stufen ein 

Unterricht möglich, der den tatsachlichen Vollzug des Wahlrechts vorbereitet. Darüber hinaus 

ermöglicht es, das gesenkte Wahlalter die Bezirkspolitik vermehrt zum Gegenstand des 

Unterrichts zu machen und einen Austausch zwischen Bezirkspolitik und Schulen zu fordern.  
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Viele Entscheidungen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung sind auch für junge 

Menschen direkt erfahrbar und es besteht ein Interesse diese mitzugestalten. 

Eine Senkung des Wahlalters kann damit auch eine höhere Identifikation mit der Hamburger 

Kommunalpolitik schaffen. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, als dass viele 

Entscheidungen der Hamburger Politik 1- und 1-jährige elementar betreffen oder wenige Jahre 

später (in der Regel weniger als die Dauer einer Legislatur) betreffen werden: Schulpolitik, 

Ausbildungspakt, Studiengebühren, etc. 

Bei Kommunalwahlen wurde die Senkung des Wahlalters auf 1 Jahre schon in Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin und Sachsen-Anhalt vollzogen; in Bremen 

wurde jüngst das Wahlalter auch bei einer Landtagswahl auf 1 Jahre gesenkt. Auch Hamburg 

sollte diesen Schritt gehen. 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und beschlossen: 

 

KiTa-Gebühren Erhöhung – Jetzt reichts! 

Zur Haushaltskonsolidierung hat der Senat folgende Beschlüsse vorgelegt: 

• Die Elternbeiträge zu den Kita-Gebühren steigen um bis zu 1%. Die Kosten für einen 

Hortplatz steigen von  Euro auf 1 Euro Höchstbeitrag, für eine Betreuungszeit von  

Stunden. 

• Das zusätzliche Essensgeld wird um bis zu % erhöht. Das Essensgeld für Hortkinder 

steigt von 1 auf  Euro. 

• Für ein behindertes Kind erhöht sich der Beitrag um bis zu %. 

• Der Rechtsanspruch auf Bildung und Betreuung im Hort soll auf das Ende der . Klasse 

reduziert werden. 

• Die ursprünglich für August 1 geplante Einführung eines allgemeinen Rechtsanspruches 

auf einen Betreuungsplatz bereits ab einem Alter von  Jahren wurde auf das Jahr 1 

zurückgestellt. 

Die Jusos Hamburg finden, jetzt reichts!  

Bezahlbare KiTas sind ein grundlegender Bestandteil einer familienfreundlichen Stadt und ein 

wesentlicher Schlüssel zur gleichberechtigten Teilhabe beider Eltern am Erwerbsleben. Zudem 

ermöglichen KiTas Kindern bereits in einem frühen Alter einen sozialen Umgang mit 

Gleichaltrigen, eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung. Mit der Beitragserhöhung 

um monatlich bis zu 1 Euro pro Kind verkennt der Senat die wirtschaftliche Situation 

Hamburger Familien. Sämtliche Ausführungen zu den volkswirtschaftlichen und 

familienpolitischen Konsequenzen, die immer wieder angemahnt wurden, werden ignoriert. 

Auf diese Weise wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirtschaftlich unterhöhlt.  

Kitas sind Bildungsstätten und haben einen klaren Bildungs- und Förderungsauftrag in der 

Gesellschaft. Bildung muss jedem zugänglich sein, unabhängig von sozialer oder kultureller 

Herkunft, geschweige denn dem Geldbeutel der Eltern. Dies darf aber nicht mit einer 

Verschlechterung der Betreuungsstandards einhergehen. Von einer qualitativ hochwertigen 

(frühkindlichen) Bildung profitiert die gesamte Gesellschaft und es ist demnach eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von der gesamten Gesellschaft getragen werden muss.  
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Bereits im August  wurde mit der Einführung des Essensgeldes eine versteckte 

Beitragserhöhung zum Ausgleich eines Haushaltslochs beschlossen. Auch wenn der Senat 

behauptet, die jetzige Erhöhung des Essensgeldes sei sozial gestaffelt, so gibt es lediglich für 

Hartz-IV-Empfänger bzw. Eltern mit einem entsprechend geringen Einkommen einen 

reduzierten Beitrag. Alle anderen zahlen unabhängig vom Einkommen den gleichen Beitrag. 

Auch eine "Geschwisterregelung" gibt es nicht. Für Familien mit mehreren Kindern stellt dies 

eine zusätzliche Belastung dar. Kein Cent, den die Eltern nun mehr zahlen müssen, landet auf 

dem Teller der Kinder. Von der Erhöhung der Essensgelder auf 1 Euro im Kita- und  Euro im 

Hortbereich geht kein Cent an die KiTas.  

Die Reduzierung des Rechtsanspruchs auf Bildung und Betreuung im Hort auf das Ende der . 

Klasse ist nicht durchdacht. Sicher sind die Betreuungszahlen in der Gruppe der 1-1jährigen 

geringer als in anderen Altersgruppen. Aber diese Eltern haben sich sehr gut überlegt, warum sie 

ihre Kinder in die Hände einer professionellen Betreuung geben, statt sie sich selbst und ihrem 

sonstigen Umfeld zu überlassen. Sonderanträge als Alternative zu einem Rechtsanspruch 

anzubieten, die mit amtsärztlichen Beurteilungen oder sonstigen Stellungnahmen verbunden 

wären, stellen viele Familien vor ein unüberwindbares Hindernis. Per Gesetz ist jeder 1-

1jährige ein Kind - für das seine Eltern verantwortlich Sorge zu tragen haben. Die Möglichkeit, 

auf den Rechtsanspruch der Betreuung zurückzugreifen, muss den Eltern gelassen werden.  

Die Verschiebung des Rechtsanspruchs für Zweijährige ist gerade vor dem Hintergrund der 

deutlich schlechteren Betreuungsquoten von Migrantenkindern im Krippenbereich besonders 

tragisch und schwerwiegend auch im Hinblick auf so genannte "bildungsferne Familien". 

Gerade den Kindern, die besonders von frühkindlicher Bildung und Sprachförderung profitieren 

würden, wird der Zugang dazu verbaut.  

Über die vom Senat geplanten Erhöhungen der Kita-Gebühren hinaus kommen auf Hamburgs 

Eltern weitere Belastungen zu.  Millionen Euro zusätzliche Kita-Beiträge sind schlimm genug 

– die so genannten inoffiziellen Kita-Gebühren steigen aber noch stärker: im Durchschnitt um 

fast  Prozent. Das ergibt sich aus der Antwort des Senats auf eine Schriftliche Kleine Anfrage. 

Danach müssen Hamburgs Eltern neben den offiziellen Kita-Beiträgen Zusatzbeiträge in Höhe 

von rund 1, Millionen Euro jährlich zahlen – Tendenz steigend. Der Senat weiß das, er nimmt es 

aber stillschweigend in Kauf – zulasten von Hamburgs Eltern. 

Doch Eltern zahlen nicht nur die von der Stadt die von den Eltern offiziell erhobenen Kita-

Gebühren. In einzelnen Einrichtungen werden bis zu zehn Prozent der Gebühren zusätzlich 

verlangt – etwa in den Kitas Eichengrund und Lohbrügger Kirchenstraße. Während in der Kita 

Schweidnitzer Straße Eltern insgesamt .1 Euro an offiziellen Gebühren zahlen müssen, 

verlangt die Kita zusätzlich noch Beiträge in Höhe von .1 Euro von den Eltern. Das sind %. 
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Allein die Kitas der stadteigenen “Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten” erhoben im Jahr 

 von den Eltern Zusatzbeiträge in Höhe von . Euro.  lag die Belastung schon bei 

. Euro. Diese Beiträge treffen nahezu alle Eltern, die ihr Kind in einer KiTa der städtischen 

Vereinigung betreuen lassen – denn lediglich ,% der Vereinigungs-Kitas verlangen keine 

zusätzlichen Gelder. Insgesamt besuchen  Prozent aller Hamburger Kita-Kinder eine 

städtische “Vereinigungs”-Kita. Private Träger verlangen häufig noch höhere Sätze. Zudem 

haben diese häufig Fördervereine, an die Eltern zahlen müssen.  

Noch nicht erfasst sind darin die Kosten für Leistungen externer Anbieter, beispielsweise für 

Englischunterricht oder Schwimmkurse. Beides steht zwar in den verbindlichen 

“Bildungsempfehlungen” des Senats für Hamburgs Kitas, muss aber von den Eltern in der Regel 

extra bezahlt werden. Für die Umsetzung der Bildungsempfehlungen sind bisher pro Kind und 

Monat lediglich 1, Euro vorgesehen. Das reicht vorne und hinten nicht. Der Senat ist auf dem 

besten Weg zu einem Zwei-Klassen-Kita-System. Es droht die Gefahr, dass es künftig KiTas gibt, 

in denen auf Kosten der Eltern ein reichhaltiges Zusatzangebot in Anspruch genommen werden 

kann und KiTas, die lediglich ein bescheidenes Betreuungsangebot bieten.  

Derweil setzt Sozialsenator Dietrich Wersich im Streit um die Erhöhung der Kita-Gebühren noch 

einen drauf. Wersich hatte sich bei seinem Rechtfertigungsversuch für die massiven 

Erhöhungen für Eltern behinderter Kinder auf die UN-Behindertenrechtskonvention bezogen 

und von “Normalisierung” gesprochen. Das ist unverschämt und ein kaum zu überbietender 

Zynismus den behinderten Menschen und ihren Angehörigen gegenüber. Es sollte alles getan 

werden, um benachteiligte Kinder so früh wie möglich in einen normalen Kita-Alltag zu 

integrieren. Hiervon profitieren alle Seiten. Die seelische und finanzielle Belastung für die 

Familien ist hoch genug. Sie sollten hier von der Gesellschaft Unterstützung und Entlastung 

erfahren. Eine Ökonomisierung dieser Familiensituationen ist nicht tragbar und unsozial.  

Hintergrund: Bisher zahlten Eltern 1 Euro für die Betreuung ihrer behinderten Kinder. Geplant 

ist jetzt ein Beitrag nach Höhe des Einkommens. Bei einem niedrigen Einkommen und 

achtstündiger Betreuung würde ein Beitrag von  Euro fällig ( Euro Betreuung plus 

ermäßigte 1 Euro für Verpflegung). Eine vierköpfige Familie mit einem Nettoeinkommen ab 

1 würde  Euro zahlen müssen ( Betreuung plus 1 Euro für Verpflegung). Diese Familie 

müsste also einen Aufschlag von über 1 Prozent bei der reinen Betreuung zahlen. Insgesamt 

sind in Hamburg rund 1 Familien mit behinderten Kindern betroffen.  

Sozialsenator Wersich behauptet, seine Gebührenerhöhung treffe nur Besserverdienende. In 

Wirklichkeit belastet die Regierung auch Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen 

durch die höheren Kita-Beiträge. Die Erhöhung der Beiträge widerspricht eindeutig der 

Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und GAL von :  "Es soll geprüft 
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werden, wie durch Anpassung der Gebührenstruktur Familien, die jetzt durch die Gebühren 

abgeschreckt werden, bewegt werden können, ihre Kinder in die frühe Förderung einer Kita zu 

geben."  

Deshalb unterstützen die Jusos Hamburg die Proteste des Landeselternausschusses (kurz LEA) 

und ermutigen die SPD-Bürgerschaftsfraktion nicht untätig zuzusehen, wie der CDU-geführte 

Senat sich zur Sanierung des Haushalts einmal mehr an Familien vergreift.  
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und beschlossen: 

 

Stärkung der Medienkompetenz 

I. Gesellschaftliche Situation 

"Alles, was wir über die Welt, in der wir leben, erfahren, wissen wir aus den Massenmedien."  

Niklas Luhmann 

Die heutige Informations- und Wissensgesellschaft ist durch die Vielzahl der Medien und die 

Medienkonvergenz gekennzeichnet. Dadurch sind nicht nur Medien zu einem festen Bestandteil 

aller Lebensbereiche geworden, auch ändert sich das Mediennutzungsverhalten der 

BürgerInnen, insbesondere, weil sich die angebotenen Informationen, vor allem im Internet, 

fortlaufend vermehren. Deswegen ist es unerlässlich, dass Medien einerseits meinungsbildende 

Informationen in einer ausgewogenen und verlässlichen Weise vermitteln und andererseits 

Inhalte anbieten, die für Kinder geeignet sind und deren Entwicklung zu eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten fördern.  

Die Vielzahl der verfügbaren Informationen und des verfügbaren Wissens macht es für die 

BürgerInnen erforderlich mit den Medien umgehen zu können, damit ihre Vorteile von jeder 

und jedem genutzt werden können. Dies kann nur geschehen, wenn die Medienkompetenz der 

BürgerInnen so weit erhöht wird, dass sie Informationen über Texte, Bilder und Töne nicht nur 

abrufen, sondern auch aus- und bewerten können. Dafür müssen sie in der Lage sein, „alte“ und 

„neue“ Medien zur Kommunikation zu nutzen und selbst neue Medieninhalte schaffen zu 

können. 

Durch die Medienentwicklung ist die althergebrachte Struktur von Sender und Empfänger nicht 

mehr die der heutigen Realität. Gerade das Internet lässt die Grenzen verschwimmen, so dass 

das verfügbare Wissen nicht mehr lediglich von überprüfbaren Stellen wie Presseagenturen und 

Verlagen, die an die pressemäßige Sorgfalt gebunden sind, bereitgestellt wird. Stattdessen ist 

jede einzelne Nutzerin und jeder einzelne Nutzer in der Lage Wissen bereitzustellen, ohne dass 

dieses überprüft werden kann und muss. Diese Entwicklung hat viele Vorteile, da damit alle in 

der Lage sind Teil der Meinungsvielfalt zu sein. Jedoch verschwindet damit auch die Objektivität 

der verfügbaren Informationen, so dass ein kompetenter Umgang zwingend erforderlich ist. 

Somit bringt die Informations- und Wissensgesellschaft nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken 

wie das Fürwahrhalten aller Informationen im Internet und Cyber-Mobbing. Auch ist gerade die 

jüngere Generation mit der Weitergabe ihrer persönlichen Daten beispielsweise in Social 
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Networks sehr freigiebig. Dies kann jedoch nicht, wie Ministerin Aigner vorschlägt, durch 

Verbote oder Sanktionen gelöst werden. Nicht nur, weil damit gravierend in die 

Privatautonomie eines Unternehmens eingegriffen würde, sondern auch, weil solche 

Maßnahmen nicht im Sinn des Zeitgeistes sind. Ziel muss es sein, einen verantwortlichen 

Umgang der Menschen mit den Ihnen heute zur Verfügung stehendenden Medien zu erreichen. 

Dafür bedarf es einer Stärkung der Medienkompetenz aller BürgerInnen. 

II. Medienkompetenz 

„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach 

„Medienkompetenz ist die Fähigkeit, die Medien zu nutzen, die verschiedenen Aspekte der 

Medien und Medieninhalte zu verstehen und kritisch zu bewerten sowie selbst in vielfältigen 

Kontexten zu kommunizieren. Medienkompetenz betrifft alle Medien: Film und Fernsehen, 

Hörfunk und Musik, die Printmedien, das Internet und alle anderen digitalen Technologien.“1 

In Deutschland wurde der Begriff Medienkompetenz durch den Erziehungswissenschaftler Prof. 

Dieter Baake geprägte, er umfasst die Fähigkeit zur Mediennutzung und Medienkunde genauso 

wie die zur Medienkritik und Mediengestaltung. Neben der technischen Kompetenzvermittlung 

liegt die Herausforderung unserer Zeit vor allem darin, dass alle Menschen über die Medien an 

der Gesellschaft mitwirken und an ihr teilhaben können. Um dies zu gewährleisten, muss 

zukünftig in verschiedenen Bereichen des Lebens die Medienkompetenz und deren Vermittlung 

gezielt gefördert und erweitert werden: 

i. Schule 

Zwar gibt es in Hamburg bereits Bildungspläne für die verschiedenen Schulformen, in denen 

jeweils im „Rahmenplan Aufgabengebiete“ die Medienerziehung als fächerübergreifendes 

Lernziel aufgeführt wird. Seit Januar 1 existieren auch für die neuen Schulformen solche 

Rahmenpläne. Jedoch mangelt es an der Verbindlichkeit, Umsetzung und Kontrolle. Damit 

eine Kontrolle erfolgen kann, müssen verbindliche Bildungsstandards festgesetzt werden, 

diese sollten in Lernbestandserhebungen integriert werden.  

Grundvoraussetzung ist zunächst, dass die Kinder in den Schulen überhaupt den Umgang mit 

der Technik erlernen, insbesondere mit dem Internet. Zwar nutzen Kinder bereits häufig 

privat einen Computer, jedoch sind ihnen nicht nur die Gefahren, sondern auch die 

Möglichkeiten unbekannt. Erst wenn sie Kenntnis von der Technik und ihren Möglichkeiten 

                                                 
1 IP//1 
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haben, können sie überhaupt die Kompetenz hinsichtlich des Umgangs mit diesen 

entwickeln. Die Schulen müssen  hierfür entsprechend technisch ausgestattet werden. 

Die Vermittlung sollte bereits in der Vor-/Grund-/Primarschule stattfinden, z.B. in den 

Sachkundeunterricht integriert bzw. als ein eigenes Unterrichtsfach anerkannt werden. 

Entscheidend ist es, dass im Curriculum verbindlich festgelegt wird, wann, was und wie die 

SchülerInnen dies erlernen und ob und wie das Erlernte überprüft werden kann. Da es nicht 

ausreicht, Medien als Mittel schulischer Lehrprozesse fächerübergreifend zu nutzen.  

Ab der fünften Klasse sollte dann das Thema Medienkompetenz in ein 

gesellschaftspolitisches Fach integriert werden. Hier soll es nicht mehr um die technische 

Bildung, sondern um den kritischen Umgang mit den Medien gehen. Alleinstehend und an 

verschiedenen zu behandelnden Themen sollten die Kinder u.a.  lernen, dass Inhalte zu 

hinterfragen und persönliche Daten zu schützen sind, Computerspiele süchtig machen 

können, illegale Downloads Straftaten sind. Dienlich ist es, hierfür eine lebensnahe 

Kompetenzvermittlung zu schaffen, durch die die SchülerInnen an der Gesellschaft teilhaben 

können. Im Curriculum ist festzuhalten wann, wie und mit welchen Mitteln dies zu 

geschehen hat. Auch ist wiederum eine Anpassung der technischen  Ausstattungen der 

Schulen erforderlich.  

Aufgrund des fortlaufenden Wandels der Medien ist es ferner notwendig die LehrerInnen 

hinsichtlich Technik, Medienpädagogik, Mediendidaktik fortzubilden, ihnen Material zur 

Integration in gesellschaftspolitische Fächer zur Verfügung zu stellen und eine 

Kontrollinstanz zu schaffen bzw. zu nutzen, um die Umsetzung in der Schule zu überprüfen. 

ii. Universität 

Bereits bei der Ausbildung zukünftiger LehrerInnen sollte ein stärkeres Gewicht auf die 

Vermittlung von Medienkompetenz gelegt werden. Hierfür bedarf es jedoch zwingend einer 

Anpassung der entsprechenden Studiengänge. So sollten für alle Lehramtsstudierende 

verpflichtende Module eingeführt werden, in denen einerseits die Technik und andererseits 

medienpädagogische und mediendidaktische Kenntnisse vermittelt werden. Zwar hat die 

Kultusministerkonferenz im Jahr  beschlossen, dass Medienbildung als inhaltlicher 

Schwerpunkt in der LehrerInnenbildung benannt wird, jedoch ist dieser bis heute nicht 

flächendeckend und verbindlich implementiert. Ein positives Beispiel hierfür stellt die 

Universität Flensburg dar, die ein Zertifikat „Medienpädagogik“ geplant hat, wobei 

mediendidaktische und medienpädagogische Inhalt fächerübergreifend vermittelt werden. 

Hieran sollte Hamburg sich ein Beispiel nehmen. 

iii. Elternhaus 
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Damit die SchülerInnen einen angemessenen Umgang mit den Medien erlernen, sollten auch 

die Eltern und das private Umfeld an der Kompetenzvermittlung teilhaben.  

Bereits zum Schulbeginn sollten die Eltern ein Starterpaket enthalten, welches 

Informationsmaterial, Bücher und Software enthält, die den Kindern einen spielerischen 

Umgang mit den Medien ermöglichen und den Eltern Informationen über Risiken  vermitteln. 

Dieses Paket sollte zu jedem Schuljahr altersentsprechend ergänzt werden.  

Daneben sollten die Schulen veranlasst werden, schulinterne Elternnetzwerke zu errichten, 

damit über themenbezogene Elternabende hinaus die Medienkompetenz der Eltern durch 

Vorträge, Diskussionsrunden und Fortbildungen erweitert wird.  

III. Forderung 

- Die Politik muss das Problem unzureichender Medienkompetenz erkennen und sich ihm 

annehmen, die erforderliche Prozesse anstoßen und den Menschen die Möglichkeiten 

geben die Vorteile zu nutzen und die Risiken zu erkennen und weitestgehend 

auszuschalten. Sie muss die politische Teilhabe und den Zugang zu dem bereitgestellten 

Wissen aller ermöglichen. Die Jusos Hamburg sind der Auffassung, dass es in der heutigen 

Gesellschaft erforderlich ist, die Medienkompetenz sowohl von Kindern und Jugendlichen 

als auch von Lehramtsstudierenden, LehrerInnen und Eltern zu stärken und damit die 

Fähigkeit zur Nutzung und zur Reflexion von medialen Inhalten zu vermitteln. Nur so 

können alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben. 

- Damit die Einbeziehung nicht nur eine terminologische Änderung des Stundenplans 

darstellt fordern die Jusos Hamburg die LehrerInnenaus- und -fortbildung in diesem Bereich 

zu intensivieren und verpflichtend einzuführen. Nötig hierfür ist zudem eine entsprechend 

angepasste technische Ausstattung der Schulen. Die Schulen können dabei anregen, dass 

das im Rahmen dieser Maßnahmen erlangte Wissen der Kinder auch im häuslichen Bereich 

durch die Eltern gestärkt wird und dabei gegebenenfalls auf Weiterbildungsangebote 

anderer Institutionen verweisen. 

- Die Jusos Hamburg fordern die SPD-Bürgerschaftsfraktion dazu auf darauf hinzuwirken, 

dass der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg die Medienkompetenz als 

Bildungsthema in den Fokus stellt und fördert und dieses Thema in Schulen, Universitäten 

und anderen Bildungseinrichtungen stärkt. Dabei sollten auch Angebote für die 

Generationen entwickelt und gefördert werden, die nicht mit digitalen Medien 

aufgewachsen sind.“ 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und beschlossen: 

 

Vitamine für alle. - Mehr Obst für Hamburgs Schüler. 

Die Jusos Hamburg fordern die SPD Bürgerschaftsfraktion auf, sich dafür stark zu machen, dass 

ab dem Schuljahr 1/11 für alle Schüler im Alter von -1 an allen Hamburger Schulen 

kostenlos Obst und Gemüse angeboten wird. Das Angebot hat dabei mindestens den Umfang 

des EU-Schulobstprogramms zu erreichen. 

Begründung: 

Eine ausgewogene Ernährung beeinflusst die geistige und die körperliche Entwicklung von 

Kindern positiv. Leider ist eine solche Ernährung in vielen Haushalten nicht die Regel. Die Zahlen 

dazu sind alarmierend: In Deutschland sind laut Gesundheitsministerium 1 Prozent der Kinder 

und Jugendlichen unter 1 Jahren zu dick. Dieses ist Folge von unausgewogener Ernährung und 

Bewegungsmangel. Gerade in ärmeren Familien ist die Ernährung häufig sehr einseitig und 

ungesund. Um dem entgegenzuwirken ist Aufklärung und praktische Erfahrung in gesunder 

Ernährung schon in frühen Jahren in der Schule notwendig. Die kostenlose Verteilung von Obst 

und Gemüse in der Schule kann hierzu ein wichtiger Beitrag sein. 

Die EU stellt seit Ende  jährlich  Millionen Euro für die kostenlose Verteilung von Obst 

und Gemüse zur Verfügung. Das Programm soll vor allem eine Verbesserung der 

Ernährungsgewohnheiten von schulpflichtigen Kindern bewirken. Das Programm wird 

mittlerweile in 1 EU-Ländern umgesetzt. In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die 

Umsetzung und die Kofinanzierung (ca. %) bei den Bundesländern. Nordrhein-Westfalen, 

Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen nehmen an dem Programm teil. 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat sich Anfang 1 unter Verweis auf „hohen 

bürokratischen Aufwand“ entschieden, nicht an dem Programm teilzunehmen und an Stelle 

dessen ein eigenes Programm aufzulegen. Bisher gibt es allerdings keine konkrete Planung über 

die Umsetzung dieses Programms. 

Damit aber auch die Hamburger Schüler von Obst und Gemüse profitieren können, muss 

regelmäßig der Stand der Umsetzung eingefordert werden und die Bestrebungen des Senats zur 

Versorgung der Schulen müssen kritisch begleitet werden. Auch ist sicherzustellen, dass nicht 

ein kleineres Alibiprogramm aufgelegt wird, sondern tatsächlich alle Hamburger Schüler im 

Alter von -1 Jahren erreicht werden. 
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Die Landesdelegiertenkonferenz hat beraten und beschlossen: 

 

Zwei Klassen im Bus? Braucht kein Mensch! 

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Hamburg möge zur Weiterleitung an Landesparteitag 

der SPD Hamburg beschließen: 

Die SPD Bürgerschaftsfraktion, die SPD Bezirksfraktionen, die SPD Landesorganisation, sowie 

alle sozialdemokratischen Bezirksamtsleiter werden aufgefordert, sich an allen verfügbaren 

Stellen für ein Ende des Sondertarifs für Schnellbusse in Hamburg einzusetzen. 

Begründung: 

In Hamburg werden vom HVV derzeit  Schnellbuslinien betrieben (1, , , , ,  und ). 

Ursprünglich in den sechziger Jahren als zeitsparende Alternative zu Stadtbahnen und regulären 

Buslinien geplant, ist die Bedeutung der Schnellbusse für den Verkehr zwischen Stadtrand und 

Zentrum durch Bau und Ausbau von S- und U-Bahnlinien spürbar zurückgegangen. Waren es in 

den achtziger Jahren noch 11 Linien, so sind es heute nur noch acht Linien, von denen fünf eine 

direkte Verbindung zwischen Wohngebieten und Innenstadt anbieten, eine Linie quasi in einem 

Ring um die Innenstadt herumfährt und zwei Linien mit Kleinbussen in Blankenese verkehren.  

Diese Buslinien sind seit ihrer Einrichtung zuschlagpflichtig. Dieser Zuschlag, der 1, € pro Fahrt 

beträgt, wird begründet mit einem höheren Komfort, der für die Fahrgäste aufgrund 

entsprechender Ausstattung der Busse und einem schnelleren Transport durch das Bedienen nur 

bestimmter Haltestellen bestehen soll. Der Zuschlag entspricht hierbei dem der ersten Klasse im 

Regionalverkehr. Somit sind Träger der HamburgCard, sowie der CC-Karten vom Zuschlag 

befreit, nicht aber Träger regulärer Zeitkarten, wie der Schülerkarte oder dem Semesterticket. 

Im Gegensatz zu anderen Zeitkarten besteht beim Semesterticket noch nicht einmal die 

Möglichkeit das Ticket durch einen höheren Beitrag oder eine sonstige Pauschale „aufzurüsten“. 

Stattdessen ist bei jeder Fahrt der Zuschlag von 1, € zu entrichten. 

Bereits im Innenstadtbereich ist dies für viele Kunden ärgerlich. So warten an Haltestellen, 

welche sowohl von regulären Bussen, als auch von Schnellbussen bedient werden, viele 

Fahrgäste lieber auf den regulären Bus, anstatt den Zuschlag zahlen zu müssen. Problematisch 

ist die Zuschlagpflicht indes vor allem auf Linien und an Haltestellen, die ausschließlich durch 

Schnellbusse bedient werden. Hier wäre für Fahrgäste, die finanziell zu einer dauerhaften 

Erbringung des Zuschlags nicht in der Lage sind, eine Anbindung an das Netz der HVV nicht 

mehr gewährleistet. 
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Es ist zudem festzustellen, dass die Zuschlagpflicht zeitlich überholt und nach Ansicht der 

Antragsteller nicht zu rechtfertigen ist. Wenngleich Schnellbusse auf ihren jeweiligen Linien 

noch immer das schnellste öffentliche Transportmittel sein mögen, so können sie einem 

Vergleich mit zuschlagsfreien S- und U-Bahnen in Punkto Geschwindigkeit und Häufigkeit der 

Fahrten nicht standhalten. Warum nun allerdings Fahrgäste deren Wohnorte nur von 

Schnellbussen, nicht aber von Schnellbahnen bedient werden, allein deshalb finanziell stärker 

belastet werden sollen, während Fahrgäste, die S- oder U-Bahnen nutzen, schneller und ohne 

Zuschlag transportiert werden, ist mit schlüssigen Argumenten kaum zu erklären. 

Auch ein spürbar höherer Komfort ist in den Schnellbussen des HVV durch die Ausstattung der 

Busse nicht gegeben. So heben sich die Busse hinsichtlich der Sitzpolster, Beinfreiheit oder 

anderen Kriterien nur geringfügig von regulären Bussen ab. 

Für ein lebenswertes Hamburg ist ein erschwinglicher, umfassender Anschluss aller Einwohner 

an den öffentlichen Nahverkehr von zentraler Bedeutung. Gerade junge Menschen, die sich in 

der schulischen, hochschulischen oder beruflichen Ausbildung befinden, sind auf ein 

ausreichendes Angebot zwingend angewiesen. Außerdem sollen gerade auch aus 

umweltpolitischen Gesichtspunkten Menschen dazu motiviert werden, die öffentlichen 

Verkehrsmittel so oft wie möglich zu nutzen und vor allem auch der Fahrt mit dem PKW 

vorzuziehen. Es spricht also auch aus standortpolitischen Erwägungen vieles dafür, finanzielle 

Hürden im öffentlichen Nahverkehr so gering wie nur möglich zu halten. 
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